
Hauptsatzung

der Stadt Nastätten

vom 06.11.2024

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 und 8
der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 der
Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomA-
EVO) die folgende Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§1
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben

(1) öffentliche Bekanntmachungen der Stadt erfolgen ausschließlich elektronisch auf der
Internetseite der Stadt unter der Adresse „http://www.nastaetten .de“, soweit dies nach

Maßgabe der jeweils einschlägigen Bestimmungen zulässig ist. Dies ist auf der Startseite
der Internetseite der Stadt bekannt zu geben. Soweit es sich um eine durch Rechtsvor
schrift des Landes bestimmte Pflicht zur Veröffentlichung handelt, erfolgt die rein elektro
nische Bekanntmachung nach Maßgabe des § 14 EGovGRP. Im Übrigen erfolgen öffentli
che Bekanntmachungen im Amtsblatt der Verbandsgemeindeverwaltung ; dies gilt insbe
sondere für Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen sowie für öffentliche
Bekanntmachungen in Fällen des § 1 Abs. 3 EGovGRP.

(2) Karten, Pläne, Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen können
abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der Verbands
gemeindeverwaltung Nastätten zu jedermanns Einsicht während den Sprechzeiten be
kannt gemacht werden. In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Frist
und Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor dem Beginn der Auslegung durch öffent
liche Bekanntmachung in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist be
trägt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine Mög
lichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens
sieben Tagen Einsicht genommen werden kann.

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hier
für keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO des Stadtrates oder
eines Ausschusses werden abweichend von Absatz 1 in der durch den Stadtrat durch Be

schluss bestimmten Zeitung bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung
gemäß Absatz 1 nicht mehr möglich ist. Der Stadtrat entscheidet durch Beschluss in wel
cher Zeitung die Bekanntmachungen erfolgen; der Beschluss ist öffentlich bekanntzuma
chen.

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die
vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in unauf
schiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch Aushang an der Bekannt
machungstafel auf dem Marktplatz. Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseiti
gung des Hindernisses in der vorgeschriebenen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt
der Bekanntmachung durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.

(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere Bekannt
machungsform vorgeschrieben ist.

1



§2
Ausschüsse des Stadtrates

(1) Der Stadtrat kann für bestimmte Aufgabenbereiche Ausschüsse bilden.

(2) Der Stadtrat bestimmt durch Beschluss das Nähere über die Zahl, die Aufgaben und
die Bezeichnung der Ausschüsse sowie die Zahl der Mitglieder und Stellvertreter.

(3) Die Mitglieder und Stellvertreter des Rechnungsprüfungsausschusses sind aus der
Mitte des Stadtrates zu wählen; die sonstigen Ausschüsse können sich entweder nur aus
Ratsmitgliedern oder aus Ratsmitgliedern und sonstigen wählbaren Bürgern zusammen
setzen. Mindestens die Hälfte der Mitglieder und Stellvertreter eines Ausschusses sollen
jedoch Ratsmitglieder sein.

§3
Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf Ausschüsse

(1) Soweit einem Ausschuss die Beschlussfassung über Angelegenheiten nicht übertragen
ist, hat der Ausschuss innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs die Beschlüsse des Stadt
rates grundsätzlich vorzuberaten. Berührt eine Angelegenheit den Zuständigkeitsbereich
mehrerer Ausschüsse, so bestimmt der Stadtrat einen federführenden Ausschuss.

(2) Die Übertragung der Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten auf einen
Ausschuss erfolgt durch Beschluss des Stadtrates. Sie gilt bis zum Ende der Wahlzelt,
soweit ihm die Beschlussfassung nicht vorher entzogen wird.

(3) Dem Haupt-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss werden zur endgültigen Entschei
dung folgende Aufgaben übertragen:

1. die Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben
bis zu einem Betrag von 3.000 €,

2. der Erlass von Forderungen bis zu einem Betrag von 800 €,
3. die Entscheidung nach § 94 Abs. 3 GemO über die Annahme von Spenden.

(4) Dem Bau- und Stadtplanungsausschuss werden zur endgültigen Entscheidung folgen
de Aufgaben übertragen:

1. die Zustimmung über Bauanträge, wenn die Herstellung des gemeindlichen Einver
nehmens nach § 36 BauGB nicht erforderlich Ist, da das Vorhaben im Geltungsbereich
eines rechtskräftigen Bebauungsplanes liegt.

2. Erklärungen zu Bauanträgen (sofern nicht nach Nr. 1 bereits übertragen) und stadt
sanierungsrechtlichen Vorgängen, wenn bis zum Ablauf der Erklärungsfrist eine Sit
zung des Stadtrates nicht stattfindet.

§4
Beigeordnete

Die Stadt hat 3 Beigeordnete.
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§5
Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates und der Ausschüsse

(1) Die Ratsmitgiieder erhalten zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der
sonstigen persönlichen Aufwendungen, die mit der Wahrnehmung ihres Amtes verbunden
sind, eine Aufwandsentschädigung. Das gleiche gilt für die Mitglieder von Ausschüssen,
die nicht Ratsmitglieder sind. Die Aufwandsentschädigung ist halbjährlich nachträglich zu
zahlen.

(2) Der nachgewiesene Verdienstausfall wird bis zum zweifachen Betrag des Sitzungsgel
des (Abs. 3) ersetzt. Der Lohnausfall ist durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers nach
zuweisen.

(3) Die Aufwandsentschädigung wird in Form eines Sitzungsgeldes gewährt, das für die
Teilnahme an einer Sitzung des Stadtrates, eines Ausschusses und je einer eine Stadt
ratssitzung vorbereitenden Fraktionssitzung 15,00 € beträgt.

§6

Aufwandsentschädigung des Stadtbürgermeisters

Die dem Stadtbürgermeister nach § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO zustehende Aufwands
entschädigung wird nach § 12 Abs. 2 KomAEVO um 20 v.H. erhöht.

§7

Aufwandsentschädigung der Beigeordneten

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Stadtbürger

meisters eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschäd igung des Stadt
bürgermeisters nach § 6. Erfolgt die Vertretung des Stadtbürgermeisters nicht für die Dau
er eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel des

Monatsbetrags der dem Stadtbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. Erfolgt
die Vertretung insgesamt während eines kürzeren Zeitraums als einen vollen Tag, so be
trägt die Aufwandsentschädigung insgesamt maximal die Hälfte des Tagessatzes nach
Satz 2. Das Nähere bestimmt der Stadtrat durch Beschluss.

(2) Ehrenamtliche Beigeordnete ohne Geschäftsbereich, die nicht Stadtratsmitglied sind
und denen keine Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 gewährt wird, erhalten für die
Sitzungen des Stadtrates, der Ausschüsse, der Fraktionen und der Besprechungen mit
dem Bürgermeister die für Stadtratsmitglieder festgesetzte Aufwandsentschädigung.

(3) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung der Lohnsteuer nach
einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die pauschale Lohnsteuer von der Gemeinde
getragen. Die pauschale Lohnsteuer und pauschalen Sozialversiche rungsbeiträge werden
auf die Aufwandsentschädigung nicht angerechnet.

§8
Aufwandsentschädigung der Bienenhoheiten

Die Bienenhoheiten (Bienenkönigin und Bienenprinzessin) erhalten für alle offiziellen Ver-
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anstaltungen der Stadt Nastätten eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Sitzungsgel
des nach § 5 Abs. 3.

§9

Bild- und TonaufzeichnungenZ-übertragungen

(1) Ton- und Bildaufzeichnungen sowie Ton- und Bildübertragungen von Rats- bzw. Aus
schussmitgliedern in öffentlicher Sitzung des Rates und seiner Ausschüsse sind zulässig,
sofern sie von Vertretern der Presse und des Rundfunks mit dem Ziel der Berichterstat

tung erfolgen. Die Anfertigung der Aufzeichnungen ist dem Vorsitzenden vor dem Beginn

der Sitzung anzuzeigen. Er hat die Anwesenden zu Beginn der Sitzung darüber zu infor
mieren, dass Aufzeichnungen von den Rats- bzw. Ausschussmitglied ern erfolgen. Im Üb
rigen ist die Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen bzw. Bild- oder Ton
übertragungen durch Rats- oder Ausschussmitglieder oder anderen Teilnehmerinnen und

Teilnehmern der Sitzungen untersagt.

(2) Ausschuss- und Stadtratsmitglieder können verlangen, dass die Aufnahme oder Über
tragung ihres Redebeitrages unterbleibt. Das Verlangen ist gegenüber dem Vorsitzenden
geltend zu machen und im Protokoll zu dokumentieren. Der Vorsitzende hat im Rahmen

seiner Ordnungsgewalt (§ 36 GemO) dafür Sorge zur tragen, dass die Aufnahmen unter
bleiben.

(3) Film- und Tonaufzeichnungen von anderen Personen als den Mitgliedern des Rates
bzw. der Ausschüsse, insbesondere von Einwohnerinnen und Einwohnern sowie von

Beschäftigten der Verbandsgemeinde, sind nur zulässig, wenn diese Personen eingewilligt
haben. Die Personen sind darauf hinzuweisen, dass die Einwilligung jederzeit widerrufen
werden kann. Die Einwilligung ist im Protokoll zu dokumentieren.

(4) Die Zulässigkeit von Tonaufnahmen zum Zwecke der Erstellung des Protokolls bleibt
davon unberührt.

§10
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 05.09.2019, geändert durch Satzung vom
25.01.2023 außer Kraft.

(S.)



Verbandsgemeindeverwaltung
Nastätten

Az.; 020-00/21

den 05.12.2024

Vermerk:

1. Diese Satzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 02.09.2024
beschlossen.

Abstimmungsergebnis;
§§ 1 bis 6 und §§ 8 bis 10 20 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen
§ 7 (ohne Beteiligung Bürgermeister) 19 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen

2. Die Satzung wurde am 06.11.2024 durch den Stadtbürgermeister unterschrieben
(ausgefertigt).

3. Die Satzung wurde gemäß § 1 der Hauptsatzung der Stadt Nastätten am

05.12.2024 in der Wochenzeitung "Blaues Ländchen aktuell" öffentlich bekannt
gemacht.

4. Satzungsausfertigung an
Stadt Nastätten

5. Zur Sammlung.

Im Auftrag

Michel
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